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§ 46 AWG 2002 Duldungspflicht
 AWG 2002 - Abfallwirtschaftsgesetz 2002

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.08.2023

(1) Die Behörde hat erforderlichenfalls die Liegenschaftseigentümer und die an der Liegenschaft dinglich Berechtigten

mit Bescheid zu verp ichten, Untersuchungen, die zur Beurteilung der Auswirkungen der Behandlungsanlage auf den

Boden, das Wasser, die Luft oder die P anzen unbedingt erforderlich sind, zu dulden. Durch den Wechsel des

Liegenschaftseigentümers oder des an der Liegenschaft dinglich Berechtigten wird die Wirksamkeit des Bescheides

nicht berührt.

(2) Soweit dem Duldungsp ichtigen ein Schaden entsteht, ist dieser angemessen zu entschädigen. Für die

Entschädigung und das Verfahren gelten die §§ 18 bis 20a des Bundesstraßengesetzes, BGBl. Nr. 286/1971. Zuständige

Behörde ist die Genehmigungsbehörde.
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